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Es ist ein klassisches Geben und Neh-
men: Oft braucht ein neuer Mitarbeiter, 
der länger arbeitslos war, eine gewisse 
Einarbeitungszeit, um sich wieder voll 
einzubringen. Für den Arbeitgeber kann 
das erstmal heißen: höhere Personal- 
kosten bei geringerer Leistung. Um 
auszugleichen, greift die Bundesagentur 
für Arbeit mit befristeten Finanzspritzen 
unter die Arme.   
Das Förderprogramm Stelle statt Stütze 
hilft Berliner Unternehmen, die Arbeits-
plätze schaffen und ihre neuen Mitar-
beiter innerbetrieblich qualifizieren. 
Stelle statt Stütze geht mittlerweile ins 
zehnte Jahr. Mehr als 1.600 Berliner 
Unternehmer haben es bislang genutzt 
(Erfahrungsbericht Seite 4). Rund 
zwei Drittel  der neuen Jobs wurden in 
Betrieben mit weniger als zehn Mitar-
beitern geschaffen.  Die meisten Stellen 
entstanden im Dienstleistungssektor, 
danach folgen Handel und Vertrieb. Im 

laufenden Jahr können bis zu 1000 neue 
Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose 
gefördert werden. Auch für 2008 
sind die öffentlichen Gelder vom 
Berliner Senat und den Berliner 
JobCentern gesichert.
Für die Einarbeitung und Quali-
fizierung eines Berliner Arbeits-
losengeld II Empfängers können 
kleinere und mittlere Berliner 
Unternehmen einen Zuschuss von 
bis zu 9.000 Euro und maximal 
70 Prozent des Arbeitgeberbrut-
tolohns erhalten. Die Förderdauer 
beträgt neun Monate. Die Vorausset-
zungen sind u.a. eine Festeinstellung bei 
üblicher Entlohnung, die Schaffung eines 
zusätzlichen, unbefristeten Arbeitplatzes 
sowie die innerbetriebliche Qualifizie-
rung des Arbeitnehmers. Die Koordinie-
rung und Auszahlung der Fördergelder 
erfolgt durch die gsub mbH. 
Eine andere Möglichkeit an Förder-
gelder zu gelangen, ist die Beantragung 
eines Eingliederungszuschusses (EGZ) 

über den Service für Arbeitgeber beim 
Arbeitsamt. Denn laut SGB III können 

Arbeitgeber zur Eingliederung von Arbeit-
nehmern mit Vermittlungshemmnissen 
Zuschüsse erhalten. Gefördert werden 
höchstens 50 Prozent des Arbeitsent-
gelts für längstens ein Jahr. Für Arbeit-
nehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet 
haben, kann die Förderdauer auf drei 
Jahre erhöht werden.  
weitere Informationen: 

www.stelle-statt-stuetze.de

http://www.arbeitsagentur.de/
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Dirk Martin, Vorsitzender des 
Bundesverbandes Junger Unternehmer 
(BJU), beurteilt das Thema 
Einglierungsleistungen kritisch.
Martin plädiert angesichts der 
erwarteten Milliardenüberschüsse 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) für 
eine stärkere Senkung der Beiträge 
zur Arbeitslosenversicherung und 
befürchtet, dass die Beitragszahler 
bei einer BA-Beteiligung an so 
genannten Eingliederungsleistungen 

sogar noch draufzahlen. Martin dazu: 
“Arbeitnehmer und Unternehmer 
haben durch ihre Beitragszahlungen 
die hohen Überschüsse der BA 
überhaupt erst möglich gemacht. 
Deshalb wäre es nur gerecht, ihnen 
das überschüssige Geld jetzt wieder 
zurückzugeben, indem man die Beiträge 
zur Arbeitslosenversicherung noch 
viel stärker als geplant senkt". Doch 
anstatt für eine weitere Entlastung 
zu sorgen, pumpe Finanzminister 

Steinbrück Geld in so genannte 
Eingliederungsleistungen, deren 
arbeitsmarktpolitischer Nutzen höchst 
zweifelhaft sei. Martin befürchtet, dass 
die Beitragszahler hier im Vergleich zum 
bisherigen Aussteuerungsbetrag sogar 
noch draufzahlten. "Herr Steinbrück 
muss wissen: Beitragsgelder sind keine 
beliebige Verschiebemasse zugunsten 
des Bundeshaushalts. Die Leute 
brauchen ihr Geld zurück", fordert 
Martin. 

"Die Leute brauchen ihr Geld zurück"

Aktuelles:

Unternehmer des Jahres
Die diesjährige Verlei-
hung der Auszeichnung 
"Unternehmer des Jahres" 
findet am 14.11.07 um 
11.00 Uhr statt. Preis-
träger und Ort werden 
zu späterer Gelegenheit 
bekannt gegeben. Im vergan-
genen Jahr wurde Michael 
Lindner für sein Engagement 
und seine vorbildliche Rolle 
bei der Bereitstellung von 
Ausbildungsplätzen geehrt.

Kind & Kegel-BJU/
ASU Familienausflug: 
Schnupperklettern im Magic 
Mountain, Böttgerstr. 20-26 
13357 Berlin.
Am 06. Oktober bietet der 
ASU/BJU seinen Mitgliedern 
und Gästen von 15:30 bis 
20:00 Uhr einen Kurs zum 
Kennenlernen der vertikalen 
Bewegungsform. Ein 
vermutlich unvergessliches 
Erlebnis für sportliche 
Menschen jeden Alters.
Achtung: Veranstaltung ist 
bereits ausgebucht.

Monats-Stammtisch
Der nächste BJU-Stammtisch 
findet am 03. Oktober 
2007 statt. Eingeladen sind 
Mitglieder, Assoziierte und 
Interessierte 
Datum: 01.08.2007
Zeit: 19.00 h 
Ort: Park Café, 
am Fehrbelliner Platz.
Anmeldung erbeten:  
030/8599 460 

Stelle statt Stütze oder der Eingliederungszuschuss EGZ - Arbeitgeber haben einige Möglich-
keiten an Fördergelder für neue, allerdings schwervermittelbare Mitarbeiter zu kommen 

Agentur für Arbeit



 

 

Um eine einheitliche Besteuerung von 
Kapitalerträgen zu erreichen hat der 
Bundesrat im Juli der Einführung einer 
Abgeltungssteuer zugestimmt.

Demnach müssen Anleger ab 2009 
auf sämtliche Kapitaleinkünfte und 
Veräußerungsgewinne pauschal 25 
Prozent zahlen. Zuzüglich Kirchen- 
steuer und Solidaritätszuschlag sind 
es rund 28 Prozent. Parallel entfällt 
die Spekulationsfrist, nach der Kurs-
gewinne nach zwölf Monaten steuer-
frei sind. 
Bei Dividenden ersetzt die Abgel-
tungssteuer das Halbeinkünftever-
fahren. In der Folge werden die 

Erträge von Aktien steuerlich stärker 
belastet, während Erträge aus Renten- 
papieren steuerlich entlastet 
werden. Die Abgeltungssteuer wird 
direkt von den Banken einbehalten 
und an das zuständige Finanzamt  
abgeführt. Auch Werbungskosten wie 
z.B. Depot – und Vermögensverwal-
tungsgebühren können künftig nicht 
mehr geltend gemacht werden. 
Stattdessen können jedoch Ausga-
beaufschläge und Transaktions- 
kosten, als Anschaffungsnebenkosten 
den steuerpflichtigen Ertrag beim 
Verkauf mindern. 
Doch es gibt auch Gewinner: Insbeson-
dere Dachfonds, die ihre Erträge rein-

vestieren („thesaurieren“), werden 
durch die Abgeltungssteuer attrak-
tiver, da es zu einem Steuerstundungs- 
effekt kommt, bis der Anleger seine 
Anteile veräußert. 
Laut Gesetzestext gilt für Aktien, 
festverzinsliche Wertpapiere und 
Fonds noch bis zum 31. Dezember 
2008 Bestandsschutz. Wer bis zu 
diesem Datum einzahlt, profitiert noch 
von den bestehenden Regelungen – 
und kann Kursgewinne nach einem 
Jahr steuerfrei einstreichen.

Weitere Informationen unter:

www.bundesfinanzministerium.de
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Auslöser waren in erster Linie die 
historisch niedrigen Zinsen der US-
Notenbank 
in Folge 
der Terror-
anschläge 
2 0 0 1 . 
D a d u r c h 
b e g a n n 
ein Immo-
b i l i e n -
b o o m , 
in dem 
sich fast 
jeder ein Haus leisten konnte. Die 
Banken vergaben schließlich auch 
Kredite an finanzschwache Kunden. 
Die Forderungen aus diesen Krediten 
wurden zu einem großen Teil in Wert-
papieren verbrieft, den sog. Asset 
Backed Securities (ABS), und konnten 
nun an den Finanzmärkten gehandelt 
werden. So verkauften die Banken 
einen Teil ihrer Darlehen und damit 
auch das Ausfall-Risiko. Insbesondere 
Hedgefonds haben aufgrund der hohen 
Renditenerwartungen diese ABS über-
nommen.
Das Problem begann, als die Zinsen 
am Markt stiegen und die  Immobilien-
preise zurückgingen. Durch die stei-

genden Zinsen konnten immer mehr 
private Schuldner die Kreditraten nicht 

mehr bezahlen und 
gerieten durch die 
fallenden Immo-
bilienpreise in die 
Insolvenz. In der 
Folge bewerte-
ten Anleger und 
Banken die Risiken 
hinter diesen 
Krediten neu, und 
es kam Anfang 
August an den 

Märkten zu massiven Liquiditätsprob-
lemen am Kreditmarkt, als Banken 
nicht mehr bereit waren, Darlehen 
herauszugeben. Dadurch wurde aber 
eine akute Vertrauenskrise ausgelöst, 
weil kaum absehbar war, welche 
Banken in Europa von den Turbulenzen 
betroffen sind. Daher gewährten 
sich sogar die Banken untereinander 
nur noch eingeschränkt Kredit und 
horteten lieber ihr Geld. 
Um eine weitere Verschärfung zu 
verhindern, sprang Anfang August 
schließlich die Europäische Zentral-
bank (EZB) ein. Sie drehte den Geld-
hahn auf, und stellte kurzfristig 
95 Milliarden Euro zur Verfügung. 

Weitere Notenbanken haben weltweit 
für kurzfristige Kredite gesorgt und 
so über 200 Milliarden Euro Liquidität  
in den Markt gegeben. Wenn auch 
selten, so ist dies ein übliches Mittel 
zur Krisenvermeidung.
In Folge haben einige Fonds aus 
dem ABS-Segment zum Schutz ihrer 
Anleger die Rücknahme und Ausgabe 
von Anteilen ausgesetzt, da derzeit 
am Markt für forderungsbesicherte 
Wertpapiere (ABS) kein vernünft-
iger Handel zustande kommt, ganz 
gleich welche Qualität die Papiere 
tatsächlich aufweisen. So hat z.B. 
die Fondsgesellschaft Frankfurt-Trust 
ihren Fonds FT ABS-Plus trotz guter 
Bonität der Wertpapiere vorüberge-
hend geschlossen, während die DWS 
ihren DWS ABS Fund offen hält.
Private Anleger sollten dieses, z. Zt. 
schwierige Terrain meiden, und ihr 
Geld lieber in Tagesgeldern oder gut 
verzinslichen Rentenfonds investieren. 

 Serie Finanzmärkte im Fokus

Mehr Informationen:
http://www.mlp.de

Wissenswertes zur neuen Abgeltungssteuer

Aktuelles

Verfassungsrechtliches 
Gutachten zur Erbschaftss-
teuerreform 
ASU-Präsident Dr. Patrick 
Adenauer, Joachim Schramm 
und Prof. Crezelius haben 
ein verfassungsrechtliches 
Gutachten zu den drohenden 
Mehrfachbelastungen im 
Zuge der Erbschaftsteurre-
form vorgelegt. Es kommt 
zu dem Schluss, daß diese 
Doppelbelastungen verfas-
sungswidrig sind:
1. Nach derzeitiger Gesetzes- 
lage (...) komme es bei vielen 
Sachverhalten zu einer 
Doppelbelastung mit Einkom-
menssteuer/Körperschafts- 
steuer/Gewerbesteuer und 
Erbschaft- und Schenkungs- 
steuer. Diese Doppelbe-
lastung werde durch die 
bevorstehende massive 
Erhöhung der Werte, für 
Grund- und unternehmer-
isches Vermögen (...) enorm 
gesteigert.
2. In diesen Sachverhalten 
werde ein Teil der erbschafts- 
steuerrechtlich maßge-
benden Substanz auch mit 
Ertragsteuern belastet.
3. Da die Ertragssteuern 
an entgeltliche Leistungs-
fähigkeitssteigerungen, die 
Erbschaft- und Schenkungs- 
steuer, demgegenüber an 
unentgeltliche Leistungs-
fähigkeitssteigerungen 
anknüpft, sei es steuersys-
tematisch unstimmig, einen 
Lebenssachverhalt doppelt 
zu belasten.
4. Diese Systemwidrig-
keit widerspreche dem 
vom BVerfG entwickelten 
Prinzip einer folgerichtigen 
Besteuerung und führe zur 
Verfassungswidrigkeit.
5. Verletzt sei auch das  
Leistungsfähigkeitsprinzip in 
seiner Ausgestaltung durch 
das Übermaßverbot.

Weitere Infos: www.fami-
lienunternehmer.eu.

Die Marktschwankungen verstärken sich. Der chinesische und 
indische Markt zeigen erste Zeichen einer Überhitzung. Die USA 
geraten in eine Immobilienkrise. Doch was steckt dahinter?

pixelio.de 

Die US-Hypothekenkrise

Eine Information von:
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KOLUMNE

Die Perspektive 
wechseln

Von Wolf-Dietrich Groß *

Chefinnen oder Chefs sind nicht automatisch 
die besseren Führungskräfte. Wieso auch – 
Führung ist in Deutschland weder in der Schule, 
noch in der Ausbildung oder an der Universität 
ein Lernfach. Nachdenklich stimmt, dass die 
meisten Führungskräfte wenig in ihre eigene 
Führungs-Kraft (Persönlichkeit) und Führungs-
Stärke (Kommunikations-Verhalten) investieren.
Führen ist eine Sache der Persönlichkeit. 
Qualifizierte, menschliche Führung ist 
unverzichtbar. Denn die Mitarbeiter sind nur so 
gut, wie die Chefs es zulassen und vorleben. Die 
Fähigkeit zur Führung von Menschen erfordert 
in erster Linie Selbst-Führung: den klaren, 
bewussten, kritischen und verantwortungsvollen 
Umgang mit sich selbst. Was ich mit mir nicht 
kann, wird mir auch als Führungsaufgabe nicht 
wirklich gelingen können. 
Hier zwei Beispiele. 
- bin ich oft ungeduldig, werde ich nicht als 
respektvoll empfunden. So verliere ich den 
Respekt meiner Mitarbeiter;
- bin ich als Führungskraft mit meinen eigenen 
Ängsten nicht vertraut, kann ich die Ängste 
meiner Mitarbeiter nicht wahrnehmen. 
Wie können Führungskräfte sich und ihr 
Kommunikationsverhalten ändern? Indem sie ihre 
„Denkfallen“ und Denkblockaden erkennen, und 
anfangen, neu zu denken. Denn die wichtigste 
Grunderkenntnis ist: „Ich bin, was ich denke“. 
Das Denken, also unser Gehirn, verbraucht 
täglich weit über 50% unserer Energie. Jeder 
Gedanke kostet also Kraft. Mit diesem Wissen 
wird es um so wichtiger, unsere Gedanken noch 
bewusster zu steuern.
Führung lässt sich also lernen. Vorausgesetzt, 
die Bereitschaft zur Veränderung der 
eigenen Persönlichkeit ist vorhanden. Wenn 
Führungskräfte Lust auf eigene Veränderung 
haben, stellen sie ihr bisheriges Denken infrage. 
Und hier liegen Risiko und Chance gleichermaßen. 
Denn Neues ist in seiner Konsequenz niemals 
uneingeschränkt planbar und vorhersehbar. Und 
dennoch weist nur Neues jedem Unternehmer 
den Weg nach vorn.

* In dieser Kolumne schreibt Wolf-Dietrich 
Groß regelmäßig über Coaching. Groß 
arbeitet als Trainer und Coach in Berlin,  
E-Mail: wdg@cmi-berlin.de
Telefon: 030-327 80 80

Bekannt ist die seit über 80 Jahren in Berlin 
ansässige Berliner Branchen-Fernsprechbuch 
GmbH (BFB) als Herausgeber und Verleger der 
Gelben Seiten für Berlin. 

Doch das ist nicht alles, was die BFB im Portfolio 
hat. Neu im Oktober erscheint mit „Weißensee 
kompakt“ ein weiterer Stadtteilbranchen-
führer aus dem Hause BFB. Das Familien- 
unternehmen wird heute in vierter Generation 
von der Ur-Enkelin des Firmengründers geleitet 
und hat sich zu einem modernen Kommunika- 
tionsunternehmen entwickelt. 
Die Produktreihe „kompakt“ startete  im 
September 2006 mit der Herausgabe der ersten 
Ausgaben für Zehlendorf und Treptow. Innerhalb 
eines Jahres wurden acht Magazine (Prenzlauer 
Berg, Mitte, Reinickendorf, Charlottenburg, 
Tempelhof), produziert. Die Auflagen der Hefte, 

die kostenlos an die Haushalte verteilt werden, 
liegen zwischen 50.000 bis 80.000 Exemplaren.  
Das Konzept wird fortgeführt. Weitere Bezirks-
ausgaben sind in Planung. 
Kernstück der mit 100 Seiten kompakten Maga-
zine ist das nach Themen systematisierte Bran-
chenverzeichnis mit Bezirksstadtplan, ergänzt 
durch Überblicksinformationen aus dem Stadt-
bezirk. Es ermöglicht eine schnelle Suche nach 
dem Schuhmacher um die Ecke, dem Facharzt 
oder der Zoohandlung in der Nähe. 
Parallel zu diesem erfolgreichen Printprodukt 
arbeitet die BFB an der ständigen Erweiterung 
ihrer Online-Dienstleistungsangebote z.B. im 
Bereich des Suchmaschinen-Marketings. 

Weitere Informationen:

http://www.bfb.de/contentx.htm

Es sorgt seit einiger Zeit für eine neue Arbeits- 
welt: das Gesetz über Teilzeitarbeit und befris-
tete Arbeitsverträge. Das Ziel ist es, die Teilzei-
tarbeit zu fördern und die Diskriminierung 
von teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern zu 
verhindern. 

Doch was verbirgt sich dahinter? Nach 
wie vor kann nicht jeder Arbeitnehmer eine  
Verringerung seiner Arbeitszeit verlangen. 
Dies ist nur in Betrieben möglich, die in der 
Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäf- 
tigen Auszubildende nicht mitgerechnet. Auch 
muss das Arbeitsverhältnis länger als sechs 
Monate bestehen und die gewünschte Ver- 
ringerung der Arbeitszeit spätestens drei Monate 
vor dem beabsichtigten Beginn geltend gemacht 
werden – inklusive der gewünschten Verteilung 
der Arbeitszeit. Sprechen keine betrieblichen 
Gründe dagegen, hat der Arbeitgeber der Ver- 
ringerung der Arbeitszeit nach einer gemein-
samen Erörterung zuzustimmen.
Seine Entscheidung – auch über die Verteilung  
muss der Arbeitgeber spätestens einen Monat 
vor dem gewünschten Beginn, nochmals schrift-
lich mitteilen. Falls es keine Einigung gibt, muss 
der Arbeitgeber mit der gleichen Frist schrift-

lich ablehnen, sonst verringert sich die Arbeits- 
zeit wie vom Arbeitnehmer gewünscht. Die 
Verteilung der verringerten Arbeitszeit kann der 
Arbeitgeber wieder ändern, wenn das betrieb-
liche Interesse das Interesse des Arbeitnehmers 
an der Beibehaltung erheblich überwiegt. Auch 
hier gilt die Monatsfrist. 
Will umgekehrt ein teilzeitbeschäftigter Arbeit- 
nehmer seine Arbeitszeit verlängern, muss 
der Arbeitgeber ihn bei der Besetzung eines 
entsprechenden Arbeitsplatzes bei gleicher 
Eignung normalerweise bevorzugt berück-
sichtigen. Dies gilt allerdings nicht, wenn 
dem Anliegen dringende betriebliche Gründe 
oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeit- 
beschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen.
Noch eins: Die Kündigung eines Arbeitsver-
hältnisses wegen der Weigerung eines Arbeit- 
nehmers, von Vollzeit in Teilzeitarbeit oder 
umgekehrt zu wechseln, ist unwirksam. Jedoch 
bleibt das Recht des Arbeitgebers, das Arbeits-
verhältnis aus anderen Gründen zu kündigen, 
davon  natürlich unberührt.

weitere Informationen unter:

www.kanzlei-pfoertsch.de

Berliner Gelbe Seiten mit Zuwachs

Teilzeitarbeit – was geht?
Das Gesetz über Teilzeitarbeit bringt einige Fragen mit sich. ASU-Mitglied und 
Fachanwältin für Arbeitsrecht Gerhild R. Pförtsch hilft bei der Klärung




